
 

 
Februar 2013 — GEMEINDEBRIEF  

DER GEMEINDE OHRENBACH 

Informationen—Hinweise—Termine für den Bürger 
(Kein amtliches Veröffentlichungsorgan im Sinne der Bekanntmachungsvorschriften) 

Sie finden uns auch im Web: 

www.ohrenbach.de 

 
 
 

Parteiverkehr: 
Dienstag und Donnerstag, von 19.00 bis 20.30 Uhr  oder nach telefonischer Vereinbarung. 
Telefon: 0 98 65 / 8 10 Telefax: 0 98 65 / 8 12  
Handy: 0160 97 89 69 08 E-Mail: info@ohrenbach.de 

Bankverbindungen: 
VR-Bank Rothenburg o. d. Tauber Konto-Nr.:  73 12 199 (BLZ 760 696 01) 
Stadt– und Kreissparkasse   Konto-Nr.:     289 124 (BLZ 765 518 60) 
Rothenburg o. d. Tauber 

Haus-Nr. 14 

91620 Ohrenbach 

GEMEINDE OHRENBACH  

„Dorfgemeinschaft Oberscheckenbach“ 
 

Der nächste Stammtisch findet am Donnerstag, den 14. Februar 2013, ab 19.30 Uhr statt. 

Herzliche Einladung an alle! 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

mit diesem Winterbild vom Glaubensweg möchten 

wir Ihnen heute die neue Formation unseres Ge-

meindeblattes vorstellen. Der Gemeinderat hat ein-

stimmig beschlossen, dass in Zukunft das Gemein-

deblatt, teilweise in Farbe, beim Rotabene Medien-

haus gedruckt und geheftet werden soll. Die Kos-

ten sind insgesamt in einem vertretbaren Rahmen. 

Wir hoffen dadurch, dass der Kopierer in der Ge-

meinde länger hält, bzw. die ständigen Wartungs– 

und Reparaturkosten gesenkt werden können. 

In der Hoffnung, dass Ihnen die neue Aufmachung, 

die wir jeden Monat mit einem dementsprechenden 

Bild unterstreichen wollen gefällt, verbleibe ich 

mit freundlichen Grüßen, auch im Namen des Ge-

meinderates. 

 

Ihr 

 

Robert Karr, 1. Bürgermeister 

Einladung zu den Bürgerversammlungen 

 

Herzliche Einladung ergeht hiermit an die gesamte Bürgerschaft zu folgenden Bürgerversammlungen. 

 

Oberscheckenbach/Gumpelshofen Donnerstag, 21.02.2013, Gasthaus Baumann, 

Habelsee Dienstag, 26.02.2013, Gasthaus Steigauf, 

Reichardsroth/Gailshofen Mittwoch, 27.02.2013, Gasthaus Böhm, 

Altenkreis Donnerstag, 28.02.2013, Gemeindehaus um 13.30 Uhr, 

Ohrenbach Donnerstag, 28.02.2013, Gasthaus Ebert, 

Beginn ist um 20.00 Uhr, Altenkreis 13.30 Uhr. 

Sonnenaufgang am Glaubensweg, Station II 
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Schwarze Schar—Hauptversammlung 

Betreff:      Hauptversammlung 
Freitag,       den 22.02.2013 

um:              20:00 Uhr 
im                Gasthaus Sonne, Fam. Ebert 

Thema:        Jahresrückblick 2012, Jahresplanung 2013, 

                    Satzungsänderung usw. 

Schwarze Schar Ohrenbach 
 

Gez.: der Bauernrath 

 i. A.   Norbert Stellwag 

1. FCN Fanclub Landwehr Großharbach – Schafkopfturnier 

 

Schafkopfturnier in Großharbach: Der 1. FCN Fanclub Landwehr Großharbach veranstaltet am 2. März sein traditio-

nelles Schafkopfturnier im Feuerwehrhaus (ggü. Fa. Karl Schmidt GmbH) in Großharbach. Beginn ist um 20 Uhr. 

Hauptpreise: 100/75/50 €. Für Speis und Trank ist bestens gesorgt.  

Eintritt: 7,--  € 

 

Gez. Steffen Draxler, Kassier 1. FCN Fanclub Landwehr Großharbach 

Faschingsball beim SC Adelshofen 

 

Der SC Adelshofen lädt zum mittlerweile traditionellen Faschingsball am Rosenmontag 11. Feb-

ruar 2013 ab 19.00 Uhr ins Vereinsheim ein. Live-Musik und Faschingseinlagen sorgen für gute 

Stimmung. Der SCA freut sich auf Ihren Besuch. 

 

Schafkopfturnier beim SC Adelshofen 

 

Der Adelshofen veranstaltet im Vereinsheim am Samstag 23. Februar 2013 das Schafkopfrennen, Einlass ist um 

19.00 Uhr, Beginn um 20.00 Uhr. Es winken schöne Sachpreise. Der SCA freut sich auf Ihren Besuch. 

 

Mitgliederversammlung beim SC Adelshofen 

 

Alle Mitglieder des SC Adelshofen sind zur Versammlung am Sonntag 17. März 2013 um 19.00 Uhr eingeladen. 

Anträge können bis 1. März bei Vorstand Wilfried Stahl schriftlich eingereicht werden. Die Tagesordnung hängt am 

Vereinsheim aus. 
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Mitarbeiter in Vollzeit gesucht—Autobahnraststätte Ohrenbach Ost und West 
 

Der neue Pächter der Autobahnraststätten Ohrenbach Ost und West sucht ab sofort dynamische und motivierte Mitarbei-

ter in Vollzeit. Bewerbung an ohrenbach.ost@elior.com  z.H. Herrn Moser. 

 

Heckenschneiden im Gemeindegebiet 

 

Die Gemeinde plant Hecken, Waldränder usw. durch ein Lohnunternehmen zurückschneiden zu lassen. Um sicher zu stel-

len, dass auch alle Hecken, Böschungen usw., an denen das Zurückschneiden nötig ist erfasst werden, werden alle Anlie-

ger an gemeindeeigenen Grundstücken gebeten, den Bedarf bei der Gemeinde zu melden. 

 

Benefizveranstaltung—“Mit Chansons und Spaß für eine gute Sache“ 

 

„Mit Chansons und Spaß für eine gute Sache“ ist das Motto einer Benefizveranstaltung zugunsten des Frauenhauses Ans-

bach. Anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März 2013 haben sich sieben Frauengruppierungen zusammenge-

tan und Helga Schuster und Elke Gropper vom Ensemble „Spieltrieb96“ aus Augsburg engagiert. Die beiden Kabarettö-

sen bieten Chansons zum Mitsummen und –seufzen sowie spontane Improszenen aus der „Frauenszene in und um Ans-

bach“. Die Veranstaltung findet am 8. März 2013 um 19:30 Uhr in der Karlshalle statt und wird von den Stadtwerken 

Ansbach unterstützt. Der Eintritt ist frei. Die Veranstalterinnen freuen sich jedoch über eine Spende für das Frauenhaus. 

Es laden ein die Gleichstellungsbeauftragten Landkreis und Stadt Ansbach, Caritas Ansbach, Frauenring Ansbach, Evan-

gelischer Frauenbund, Katholischer Frauenbund und der LionsClub Christiane Charlotte. 

 

Voranzeige Frühlingskonzert 

 

Frühlingskonzert der Musikvereine Großharbach und Adelshofen, am Samstag den 23. März 2013 in der Verbandschule 

Oberscheckenbach. 

Landratsamt verteilt neuen Abfallkalender  

Der Abfallkalender für das Jahr 2013 wird mit diesem Gemeindeblatt an alle 

Haushalte des Landkreises Ansbach verteilt. „Wir möchten unsere Bürgerinnen 

und Bürger bei der Müllvermeidung und –trennung unterstützen. Daher enthält 

der Abfallratgeber für das Jahr 2013 wieder viele wertvolle Informationen und 

Tipps zur Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen“, so Landrat 

Dr. Jürgen Ludwig.  

Auf über 40 Seiten erhalten die Bürgerinnen und Bürger in bewährter Form die 

Abfuhrtermine für Restmüll, Papiertonne, Gelben Sack und Biotonne sowie ein 

Abfall ABC. Zudem weist der Abfallratgeber darauf hin, dass sich das korrekte 

Trennen des Abfalls lohnen kann. Denn wer seinen Restmüll besser trennt und 

damit reduziert, kann auf bis zu 14 Leerungen pro Jahr verzichten und so bei-

spielsweise bei der kleinsten Tonne bis zu 50 Euro pro Jahr einsparen.  

Eine Entscheidung des Kreistages über die neue Abfallgebührensatzung im De-

zember, verzögerte die Arbeiten an der Broschüre, daher wird der Ratgeber erst 

in diesen Tagen verteilt. Bis Ende Januar sollte jeder Haushalt einen Ratgeber 

erhalten haben. Sollte dies nicht der Fall sein, steht die Abfallberatung des Land-

kreises unter der Telefonnummer 0981-468 3535 gerne mit Rat und Tat zur Seite. Der neue Abfallratgeber liegt im 

Landratsamt, den Rathäusern der Städte und Gemeinden aus und ist auch online auf der Internetseite des Landkreises 

www.landkreis-ansbach.de unter der Rubrik Bürgerservice zu finden. 

 

Verloren—Gefunden 

 

Auf der Rampe am ehemaligen Raiffeisengebäude in Ohrenbach wurde ein 

Schlüssel gefunden. Der Schlüssel ist am Griff rosa überzogen. Er kann auf 

der Gemeindeverwaltung abgeholt werden. 

http://www.landkreis-ansbach.de/
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Staatliche Wirtschaftsschule 

Bad Windsheim 
 

 

Anmeldezeiten für das Schuljahr 2013/2014 
 
 
- Für Haupt-/Mittelschüler zur Aufnahme in die 7. und 8. Klasse: 
am 11. und 12. März 2013 von 08:00 – 11:30 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr 
und vom 13. bis 22. März 2013 von 08:00 – 11:30 Uhr 
 
- Zur Aufnahme in die 10. Klasse: 
Für Schüler aus allen Schularten 
spätestens bis Ende des Schuljahres Montag bis Freitag 08:00 – 11:30 Uhr 
 
Bitte Zwischenzeugnis bzw. aktuelles Zeugnis, Geburtsurkunde und zwei 
Passbilder, evtl. Einbürgerungsurkunde und Erziehungsberechtigung mitbringen. 
Schüler aus weiterführenden Schulen können sich bis Ende des Schuljahres anmelden. 
 

Staatliches Berufliches 

Schulzentrum Ansbach 
Brauhausstraße 9b, 91522 Ansbach 

Tel.: 0981/4884620, Fax : 0981/48846244, 

E-mail: schule@bsz-ansbach.de, www.bsz-ansbach.de 
 

Ausbildung in Dienstleistungs- und Pflegeberufen 

zum/zur Assistent/in für Ernährung und Versorgung 

zum/zur Kinderpfleger/in 

zum/zur Sozialbetreuer/in und Pflegefachhelfer/in  

Techniker für Umweltschutztechnik und erneuerbare Energien 

Verkürzte Ausbildung mit Mittlerem Schulabschluss  

Berufe in der Agrarwirtschaft 

Berufsvorbereitung in Dienstleistung und sozialen Berufen 

Information und Anmeldung: 
 

Donnerstag, 07.02.2013,  ab 15:00 Uhr 

Freitag,  08.03.2013,  ab 17:00 Uhr 

Dienstag,  09.04.2013,  ab 15:00 Uhr 

Montag,  06.05.2013,  ab 15:00 Uhr 

Mittwoch, 12.06.2013,  ab 15:00 Uhr 

Donnerstag, 25.07.2013  ab 15:00 Uhr 

 
Als erste staatliche Berufsschule in Bayern in Quali-

tätssicherung zertifiziert nach DIN EN ISO 9001  

mailto:schule@bsz-ansbach.de
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Theresien-Gymnasium—Tag der offenen Tür 

 

Das Theresien-Gymnasium, Schreibmüllerstr. 10, 91522 Ansbach, Wirtschaftswissenschaftliches und Sozialwissen-

schaftliches Gymnasium mit bilingualem Zug und Einführungsklasse, veranstaltet einen „Tag der offenen Tür“ am Frei-

tag, 08. März 2013, in der Zeit von 14.30 bis 17.00 Uhr. Alle Interessenten sind herzlich eingeladen. Wir führen in 

Kleingruppen durch unsere Räume und bieten Ihren Kindern ein kleines Begleitprogramm. Die Schulleitung steht zur 

Beratung zur Verfügung. Weiterhin informieren wir über unser erfolgreiches Projekt „Bläserklasse“. 

In nächsten Schuljahr ist die Einrichtung eines offenen Ganztagesangebots geplant. 

 

Bundschuh 

Oberstudiendirektor 

Gymnasium Carolinum Ansbach — Tag der offenen Tür 

 

Das Gymnasium Carolinum Ansbach (Reuterstraße 9, 91522 Ansbach) veranstaltet am Donnerstag, den 07. März 2012, 

von 14:30 bis 17:30 Uhr einen Tag der offenen Tür. 

Die Schule ist ein sprachliches, humanistisches und musisches Gymnasium. 

Alle Eltern der Schülerinnen und Schüler, die in das Gymnasium übertreten möchten, sind herzlich eingeladen, zusam-

men mit ihren Kindern das Carolinum zu besuchen. 

Wir freuen uns darauf, sie durch unser Haus zu führen und ihre Fragen zu beantworten. 

 

gez. Franz Stark 

Oberstudiendirektor 
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Abbrennen von Oster- und Sonnwendfeuer  
 
Das Ablagern und Verbrennen holziger Abfälle auf Oster- und Sonnwendfeuerplätzen zur Pflege des Brauch-
tums fällt nicht in den Anwendungsbereich der Abfallgesetze. Einer behördlichen Erlaubnis zum Abbrennen 
von Oster- und Sonnwendfeuern bedarf es deshalb nicht.  
 

Osterfeuer können an einzelnen Tagen von Ostersamstag bis Ostermontag abgebrannt werden. Das Feuer 
darf nicht vor 18.00 Uhr angezündet werden und muss um 24 Uhr vollständig abgebrannt oder gelöscht sein. 
 
Um schädlichen Umwelteinwirkungen, Beeinträchtigungen der Tier- und Pflanzenwelt und Gefahren für die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung entgegenzuwirken, sind für das Abbrennen solcher Feuer jedoch folgende 
Punkte zu beachten:  
 
1. Als Brennstoff darf nur unbehandeltes Holz- und Reisigmaterial verwendet werden. Zuwiderhandlun-

gen können als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße geahndet werden. Die Brennmaterialien dürfen 
frühestens 8 Wochen vor dem Abbrenntag angeliefert werden. 

 
2. Osterfeuer sollen grundsätzlich auf weitestgehend vegetationsarmen Flächen abgebrannt werden. Es 

ist darauf zu achten, dass sich in der näheren Umgebung keine geschützten Biotope befinden.  
 
3. Reisighaufen bieten zahlreichen Tieren wie Kleinsäugern und Vögeln eine willkommene Deckung, Be-

hausung sowie je nach Jahreszeit und Witterung Nistmöglichkeit. Reisig- und Holzmaterial darf des-
halb erst unmittelbar vor dem Abbrennen zusammengetragen und aufgeschichtet werden. Reisighau-
fen, die bereits längere Zeit liegen, sind vor dem Verbrennen vorsichtig umzusetzen; aufgefundene 
Tiere sind in einen neuen und sicheren Unterschlupf zu bringen.  

 
4. Die Feuer dürfen nur entzündet werden, wenn für die Umgebung keine Brandgefahren entstehen. Die 

in § 3 der Verordnung über die Verhütung von Bränden festgelegten Mindestabstände bei Feuer im 
Freien sind einzuhalten (mindestens 100 m zu leicht entzündbaren Stoffen). Offene Feuerstätten sind 
ständig unter Aufsicht zu halten. Bei starkem Wind ist ein Abbrennen des Oster- und Sonnwendfeuers 
zu unterlassen. Feuer und Glut müssen beim Verlassen der Feuerstelle erloschen sein.  

 
5. Zur Schonung des Landschaftsbildes sind die Reste der Brennmaterialien unverzüglich zu beseitigen 

und einer geordneten Entsorgung zuzuführen. Die Entsorgung hat über Deponien der Deponieklasse I 
– DK I – (z.B. Hausmülldeponie Aurach) zu erfolgen.  

 
6. Osterfeuer sind mindestens eine Woche vorher bei der Gemeindeverwaltung anzumelden.  
7. Neben den üblichen Vorkehrungen und Maßnahmen ist die Leitstelle für Rettungsdienst- und Feuer-

wehralarmierung in Ansbach (Tel. 0981/65050-0, Fax 0981/65050-410 oder per Mail an Leitstelle@ils-
ansbach.de) zu informieren.  

 
8. Die Gemeinden werden gebeten, die Mitteilung ortsüblich bekanntzumachen.  
 
9. Hinweise:  

Das vorsätzliche oder fahrlässige Brandlegen des Feuers (Brandstiftung) außerhalb der o.g. Zeiten 
stellt eine Straftat dar, die nach §§ 306 ff. StGB bestraft werden.   

 
 Die Kosten für evtl. Feuerwehreinsätze werden daneben dem Verursacher in Rechnung gestellt.   
 
 
Ansbach, 08.01.2013 
LANDRATSAMT ANSBACH  
 
 
gez. 
 
Dr. Jürgen Ludwig  
Landrat 
 

mailto:Leitstelle@ils-ansbach.de
mailto:Leitstelle@ils-ansbach.de
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Funkalarmierung der Freiwilligen 

Feuerwehren im Landkreis Ansbach 
 

Die Probealarme werden an nachfolgen-

den Samstagen durchgeführt: 

 

26. Januar  

23. Februar  

23. März  

27. April 

25. Mai  

22. Juni  

27. Juli  

24. August 

28. September  

26. Oktober  

23. November  

28. Dezember 

 

 

Die Probealarme werden jeweils zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr ausgelöst. 

Die Bevölkerung wird gebeten von den genannten Terminen Kenntnis zu nehmen. 

Müllabfuhr – Umweltschutz 
Rückfragen an das Landratsamt unter Telefon: 09 81 / 4 68 – 35 00. 
Hausmüll: Montag, 04./18. Februar, 04. März 2013; 
Biomüll: Montag, 11./25. Februar, 11. März 2013; 
Papier-Tonne: Freitag, 22. Februar, 22. März 2013; 
Gelbe Säcke: Montag, 11. Februar, 11. März 2013; 
Wertstoffhof: Jeden Samstag von 10.00 bis 12.00 Uhr geöffnet; 
Silofoliensammlung: Samstag, 13. April 2013 am Wertstoffhof; 
Problemmüllsammlung: Samstag, 09. Februar von 13.15 bis 14.00 Uhr am Wertstoffhof 
Waschplatz: geschlossen; 
Bauschuttdeponie: Bis Ende Februar geschlossen. Anfuhr außerhalb der Öffnungszeiten nur nach Rücksprache mit 
Herrn Ströbel möglich. 
Grüngutentsorgung: Keine Grüngutannahme. 
 
Das nächste Gemeindeblatt erscheint am 

Samstag, 02. März 2013. Annahmeschluss: Samstag, 23. Februar 2013. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihr 

 

 

Robert Karr 

1. Bürgermeister 

Neuer Preis für Restmüllsäcke ab 01.01.2013 
 

Ab dem 01. Januar kostet ein Restmüllsack 2,98 €. Die Müllsäcke sind in der Gemeindeverwaltung und in der 

Verwaltungsgemeinschaft Rothenburg/Tbr. zu erwerben. 

Feuerwehrgerätehaus mit neuer Sirene in Ohrenbach 

Feuerwehrsirenen in Betrieb 

In den vergangenen Wochen wurden die drei Feuerwehrsirenen an den Feuerwehrgerätehäusern in Ohrenbach, Ober-

scheckenbach und Habelsee angebracht. 

Die Sirenen sind in Betrieb. Nachfolgend die jeweiligen Probealarmzeiten, die für den gesamten Landkreis gelten. 

Bitte beachten!! 

Nähre Auskunft bei den Feuerwehrkommandanten und in den Bürgersammlungen. 


